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Auswirkungen der neuen Förderrichtlinie des Kulturraums Meißen - Sächs. 

Schweiz-Osterzgebirge auf die Musikschulen des Landkreises SSOE 

Mit Stand 08.05.2018 wurde eine geänderte Förderrichtlinie des Kulturraums Meißen - 

Sächsische Schweiz- Osterzgebirge herausgegeben. Dabei wurden in der Anlage 1 (Seiten 

4+5) konkrete Vorgaben für die Institutionelle Förderung der Musikschulen neu festgelegt.  

 

             Die relevanten Seiten der Förderrichtlinie sind als Anlagen beigefügt! 

Durch diese neuen Vorgaben werden die 5 Musikschulen des ehemaligen Weißeritzkreises 

(MTK Bannewitz, Musikverein Bannewitz, Musikschule Dippoldiswalde, Musikschule Freital 

und Musikschule Wilsdruff) ab 2020 erhebliche finanzielle Probleme bekommen. Die 

Kreismusikschule Meißen und die Kreismusikschule Sächs. Schweiz sind davon nicht 

betroffen. 

Neuregelungen bei der Förderung 

Seit Einführung der Kulturraumförderung gab es für die Musikschulen fast keine derart 

konkreten Vorgaben. Eine Begründung über die Notwendigkeit bzw. Dringlichkeit dieser 

neuen Vorgaben gibt es nicht. 

1. Sitzgemeindeanteil (§4 der Förderrichtlinie) 

Die Kommunen am Hauptstandort der Musikschulen müssen einen 

Sitzgemeindeanteil in Höhe von 25% des öffentlichen Zuschussbedarfs 

(Gesamtausgaben abzüglich Einnahmen) erbringen. 

Eine Übergangsregelung sieht für das Jahr 2019 15% und für 2020 20% vor. 

Ohne diese Zahlungen steht den Musikschulen offensichtlich keine KR-Förderung 

mehr zu! 

 

2. Mindestanzahl an Jahreswochenstunden (Anlage 1 Seite 4 Punkt a)) 

Die Musikschule muss für eine Förderung mehr als 300 geleistete 

Jahreswochenstunden über 3 Jahre nachweisen! 

Eine Übergangsregelung sieht hierzu 200 Jahreswochenstunden für 2019 und 250 

Jahreswochenstunden für 2020 vor. 

 

Musikschulen, die im Antragsjahr 2019 bereits unter der geltenden Obergrenze von 

200 JWoSt liegen, erhalten in diesem Jahr letztmalig eine Förderung in Höhe von 

50% des im Jahr 2018 gezahlten Förderbetrags.  

 

Die Punkte b) und c) der Anlage 1 in dieser Fassung sind nicht relevant für die 

Existenz der Musikschulen und werden deshalb nicht weiter behandelt. Die neuen 

Fassungen entsprechen allerdings plötzlich nicht mehr dem VdM-Standard. 

 

3. Mindestanteil durch Gebühreneinnahmen (Anlage 1 Seite 4 Punkt d)) 

Der Anteil der Einnahmen durch Teilnehmergebühren muss mindestens 35% an der 

Gesamtfinanzierung der Ausgaben betragen. 

 

4. Nachweis der regionalen Bedeutsamkeit (Anlage 1 Seite 4 Punkt e)) 

Die Musikschulen müssen ihre regionale Bedeutsamkeit durch dezentrale, 

flächendeckende Angebote in Höhe von mindestens 33% der geleisteten 

Jahreswochenstunden nachweisen, wobei nur Schüler des Landkreises 

berücksichtigt werden.  

Dieser Nachweis ist ab 2020 zwingend zu erbringen. 
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Die Fördervoraussetzungen nach den Punkten a) bis e) sind spätestens ab dem 

Haushaltsjahr 2022 vollständig umzusetzen. 

 

Kritische Anmerkungen zu den Neuregelungen 

1. Sitzgemeindeanteil 

Im Landkreis gibt es sehr unterschiedliche Unterstützungen der Musikschulen durch 

die Kommunen, der Sitzgemeindeanteil reicht von ca. 8% bis 53%. Es handelt sich 

dabei um freiwillige Leistungen, eine im Landkreis abgestimmte Regelung gibt es 

dazu nicht.  

 

Der nun vom Kulturraum vorgegebene Mindestanteil ist sehr problematisch, da er 

keine Verpflichtung für die Kommunen darstellt. Noch problematischer ist es, dass 

der Kulturraum diesen Mindestanteil jetzt explizit als Vorgabe für eine Förderung der 

Musikschulen einsetzt. Das hat zur Folge, dass die Musikschule keine Förderung 

mehr bekommt, wenn die Kommune den Mindestbetrag nicht zahlt. Die Existenz 

einer Musikschule wird also abhängig von der Zahlungsfähigkeit der Kommune am 

Standort gemacht. 

Ein weiteres Problem liegt in der Verantwortlichkeit für diesen Anteil. Nur die 

Kommune am Hauptstandort der Musikschule wird dafür in die Pflicht genommen. 

Gleichzeitig fordert aber der Kulturraum, dass 33% der Leistungen außerhalb dieses 

Standortes (siehe Punkt 4) zu erbringen sind. Die dadurch begünstigten Kommunen 

werden aber nicht in die Pflicht genommen. Hierbei liegt zusätzlich ein großer 

Widerspruch zwischen den Vorgaben. 

 

2. Mindestanzahl an Jahreswochenstunden 

Die Einführung einer Mindestanzahl an Jahreswochenstunden zielt eindeutig auf eine 

Verringerung der Anzahl der Musikschulen ab. Die betroffenen Musikschulen müssen 

sich auflösen oder mit anderen fusionieren. Diese Veränderungen und Prozesse sind 

aber nicht kurzfristig machbar, zumal die Musikschulen keinerlei Erfahrungen mit 

derartigen tiefgreifenden Veränderungen haben. Die angebotenen Übergangs-

regelungen können dabei nicht helfen und werden bei den betroffenen Schülern und 

Eltern letztendlich zu massiven Protesten führen. 

Dem Landratsamt ist es vor einigen Jahren, trotz großen Aufwandes, nicht gelungen 

eine Kreismusikschule einzuführen. Nun wird versucht, diese ungelöste Aufgabe über 

die Förderrichtlinie verantwortungslos und ohne fachliche und finanzielle 

Unterstützung auf die Musikschulen abzuwälzen. 

 

3. Mindestanteil an Gebühreneinnahmen 

Gegen diesen Punkt gibt es eigentlich keine Einwände, insbesondere wenn die 

Musikschulen dafür einen ausreichenden Umstellungszeitraum erhalten. Im Jahr 

2017 lagen die Gebühreneinahmen der MS im Landkreis zwischen 31% und 59%. 

 

4. Nachweis der regionalen Bedeutsamkeit 

Fast alle Musikschulen im Landkreis haben einen größeren Einzugsbereich als nur 

den Standort der Schule in der Kommune. Außenstellen in anderen Kommunen (die 

z.B. über keine eigene Musikschule am Standort verfügen) wurden und werden 

eingerichtet, wenn es genügend Schüler und entsprechende Räume (zumeist 

öffentliche Schulen) gibt. Es gibt auch Schüler, die aufgrund des Angebots oder einer 

besseren Entwicklungsmöglichkeit eine Musikschule an einem anderen Standort 

besuchen. Insgesamt war und ist die regionale Bedeutsamkeit für Musikschulen 
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dadurch ohne Einschränkung gegeben und wurde in den vergangenen Jahren nie in 

Frage gestellt. 

Die Einführung des Nachweises einer regionalen Bedeutsamkeit ist seit diesem Jahr 

nicht mehr im Kulturraumgesetz bzw. in der KRVO verankert. Die Forderung und 

Präzisierung eines Nachweises liegt somit ganz allein in der Verantwortlichkeit des 

Kulturraums. Die nun gestellten Zielvorgaben für diesen Nachweis können allerdings 

nur von flächendeckenden Kreismusikschulen (wie z.B. die Kreismusikschule Sächs. 

Schweiz) erfüllt werden.  

Alle Musikschulen des ehemaligen Weißeritzkreises können diese Vorgabe allein 

durch ihre geografische Lage (gemeinsame Grenzen untereinander und zu Dresden) 

nicht erfüllen. Ab dem Jahr 2020 wird daher für diese 5 Musikschulen die KR-

Förderung entfallen. 

 

Diese willkürliche Vorgabe bedroht die Existenz aller 5 Musikschulen! 

 

Auswirkungen dieser Neuregelungen auf die Musikschulen 

Die nachfolgenden Tabellen zeigen, welche Musikschulen von den neuen Vorgaben (Punkte 

1 – 4) nach heutigem Erkenntnistand voraussichtlich betroffen sind bzw. werden. Zum 

Vergleich ist auch die Musikschule Sächs. Schweiz aufgeführt. 

Haushaltsjahr 2019 mit Übergangsregelungen: 

Musikschule 1. 
Sitzgemeinde-
anteil 15% 

2. 
 Jahres-
WoStd (200) 

3.  ab 2022 
Anteil an 
Gebühren 

4.  ab 2020 
Regionale 
Bedeutsamk. 

MTK Bannewitz (X)    

MS Freital   (X)  

MS Dippoldiswalde (X)    

MS Wilsdruff     

MV Bannewitz  X?   

MS Sächs. Schweiz     

 

MTK Bannewitz und MS Dippoldiswalde haben eine Zusage der Gemeinden für eine 

Erhöhung auf 15% im Jahr 2019 bekommen. 

Falls der MV Bannewitz den Nachweis von 200 JWoStd nicht erbringen kann, wird die Hälfte 

der gezahlten KR-Förderung von 2018 letztmalig in 2019 ausgereicht. 

Haushaltsjahr 2020 mit Übergangsregelungen: 

Musikschule 1. 
Sitzgemeinde-
anteil 20% 

2. 
 Jahres-
WoStd (250) 

3.  ab 2022 
Anteil an 
Gebühren 

4.  
Regionale 
Bedeutsamk. 

MTK Bannewitz (X)   X 

MS Freital   (X) X 

MS Dippoldiswalde (X)   X 

MS Wilsdruff  (X)  X 

MV Bannewitz (X) (X)  X 

MS Sächs. Schweiz     

 

Alle 5 Musikschulen erhalten wegen einer nicht nachweisbaren Regionalen Bedeutsamkeit 

keine KR-Förderung mehr. Die Erhöhung des Sitzgemeindeanteils wäre dadurch noch 

wichtiger für die MS, aber im Grunde nicht mehr relevant für eine KR-Förderung! 
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Wichtige Anmerkungen zur Verteilung von Fördermitteln des Kulturraums in der 

Sparte Musikschulen 

 

Nach § 1 Absatz 3 erfolgt nach Antragstellung die Verteilung der zur Verfügung stehenden 

Mittel auf Beschluss des Kulturkonvents nach pflichtgemäßem Ermessen. Ein 

Rechtsanspruch besteht nicht.  

Dieses Verfahren nach „pflichtgemäßem Ermessen“ ist seit Einführung des Kulturraums im 

Landkreis nicht nachvollziehbar. Erkennbar ist jedoch eine eindeutige Bevorzugung der MS 

Sächs. Schweiz. Im gesamten Landkreis Sächs. Schweiz erbringt diese Kreismusikschule 

seit Jahren einen Beitrag von ca. 40% der gesamten Ausbildungsleistungen aller 

Musikschulen des Landkreises. Der Anteil an den verfügbaren Fördermitteln des 

Kulturraums für die Sparte Musikschulen lag aber bei ca. 60%. Außerdem partizipierte die 

MS Sächs. Schweiz noch weit überproportional an den wenigen zur Verfügung gestellten 

Kreismitteln für Musikschulen. So wurde den 5 Musikschulen dabei im Laufe der Jahre ein 

erheblicher Betrag an KR-Fördermitteln zugunsten der MS Sächs. Schweiz vorenthalten. 

Die Begründung für diese übermäßige Bevorzugung der MS Sächs. Schweiz findet sich im 

Kreistagsbeschluss 2010/5/0396-1 vom 07.09.2010 in der Anlage 5 und beruhte im 

Wesentlichen auf zu erwartenden Mittelkürzungen im Jahr 2011 und zur Vermeidung einer 

Rückfalloption. Es handelte sich damals um eine mögliche Notfallsituation, die zu diesem 

Zeitpunkt durchaus verständlich war. Unverständlich ist allerdings, dass bis heute diese 

Bevorzugung der MS Sächs. Schweiz unvermindert anhält (und noch jedes Jahr KR-Mittel 

dafür verwendet werden), obwohl sich die finanziellen Voraussetzungen erheblich geändert 

haben. Inzwischen kann die MS Sächs. Schweiz sogar ihre Lehrer besser bezahlen als fast 

alle anderen Musikschulen, die wegen der vorenthaltenen Mittel dazu nicht in der Lage sind. 

Aus der Notfalllösung ist im Laufe der Jahre also eine Komfortsituation für diese MS 

entstanden.  

Auf Grund langjähriger Proteste gegen dieses ungerechte Vorgehen, wurde vom LRA ab 

2016 ein Verfahren für eine „Gerechtere Mittelverteilung in der Sparte Musikschulen“ 

eingeführt. Dieses mit den MS abgestimmte Verfahren (mit Beschreibung und 

Prozessablauf) basierte im Wesentlichen auf den Kriterien Personalausgaben und den 

tatsächlich geleisteten Unterrichtsstunden. Die ermittelten Werte bildeten eine 

Verteilungsgrundlage mit gerechteren Zahlen. Das Landratsamt bzw. der Konvent waren 

allerdings nicht daran gebunden, sondern konnten bei den endgültigen Festlegungen noch 

Anpassungen vornehmen. Es gab dadurch zwar Verbesserungen für die 5 Musikschulen, 

jedoch nicht in einem ausreichenden Maße. 

 

Dieses neue Verfahren wurde mit der Herausgabe der Neuregelungen kommentarlos 

eingestellt.  
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Fazit und Forderungen 

Bei der Erarbeitung der neuen Richtlinie wurden die Musikschulen im März d.J. über die 

geplanten Änderungen (ohne Sitzgemeindeanteil) vom LRA in einem Entwurf informiert. 

Meines Wissens gab es aus den Musikschulen etliche Proteste (u.a. eine Petition an den 

Landtag) dagegen. Ich selbst habe im April d.J. eine Stellungnahme mit meinen Bedenken 

an die Verantwortlichen im LRA und Kulturraum gesandt, eine Antwort oder 

Gesprächsangebot aber nicht erhalten. Seitens des Kulturraums und des Landratsamtes gibt 

es bislang noch keine Begründung für die Ziele oder Notwendigkeit dieser Neuregelungen. 

Die Einführung der neuen „Förderrichtlinie“ führt zwangsläufig zu einem starken 

Rückgang, wenn nicht sogar zu einem Zusammenbruch, der musikalischen 

Ausbildung im ehemaligen Weißeritzkreis und damit des ländlichen Raumes. Die 

Existenz der 5 Musikschulen, die seit vielen Jahren mit großem Engagement 

erfolgreich aufgebaut und betrieben wurden, steht plötzlich infrage. Die Ausbildungs-

plätze von mehreren Tausend Musikschülern sind dadurch massiv gefährdet. 

Falls die Richtlinie nicht geändert wird, bleibt den MS noch die Möglichkeit untereinander zu 

fusionieren oder ein Zusammenschluss aller MS unter einem Dach, z.B. in einem 

Zweckverband. Allein können die Musikschulen diese Aufgabe jedoch nicht bewältigen, 

daher sind die Kommunen des ehemaligen Weißeritzkreises jetzt gefordert und die Zeit für 

derartige Maßnahmen ist sehr knapp.  

Es ist völlig unverständlich, dass der für die kulturelle Entwicklung in seinem Landkreis 

verantwortliche Landrat diese Situation wissentlich selbst herbeigeführt hat und seine 

MitbürgerInnen in einem Teil seines Landkreises derart brüskiert. Seine einseitige Sichtweise 

ist allerdings schon seit Jahren durch die ungerechte Verteilung der KR-Fördermittel 

zugunsten seines alten Landkreises sehr deutlich zu merken.  

Dieser tragischen Entwicklung muss dringend Einhalt geboten werden. Ich möchte 

daher alle politisch Verantwortlichen im Land Sachsen und im Landkreis SSOE um 

Unterstützung nach ihren Möglichkeiten bitten. 

Unsere Forderungen: 

1. Die jetzigen Vorgaben bezüglich der Sparte Musikschulen in der neuen 

Förderrichtlinie sind umgehend außer Kraft zu setzen und neu zu bearbeiten. 

 

2. Die Zahlung der KR-Förderung ist für 2019 und 2020 für alle Musikschulen 

sicherzustellen 

 

3. Die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses im Kreistag zur Aufklärung 

der seit Jahren ungerechten Mittelverteilung 

 

4. Einrichtung einer Arbeitsgruppe der betroffenen Kommunen bezüglich einer 

gemeinsamen Musikschulstruktur im ehemaligen Weißeritzkreis 

 

            Jürgen Voitel                                                     Prof. Dr. Hartmut Zabel 

    Elternrat MTK Bannewitz                                       Vorstand MTK Bannewitz 
 

 

Anlagen (nachfolgende Seiten 6-11): 

Auszug aus Förderrichtlinie KR Meißen -SSOE vom 08.05.2018 (Blatt 1-3, 7 und Anlage 1 Blatt 4+5) 
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